
1. Angebot/Preise
Unsere Angebote sind stets freibleibend. Alle Liefe-
rungen erfolgen ab Lager Luterbach/SO. Die Liefe-
rung erfolgt zu den am Tage der Lieferung gültigen
Preisen. Höhere Gewalt und gleichzustellende Um -
stände entbinden uns von der Lieferverpflichtung.

2. Lieferung
Alle Lieferungen erfolgen auf Rechnung und Gefahr
des Bestellers, auch wenn frachtfreie Lieferung ver-
einbart ist. Teillieferungen bzw. -leistungen darf der
Käufer nur zurückweisen, wenn an der Zurückwei-
sung ein berechtigtes Interesse besteht. Soweit eine
Bestellung nicht komplett ausgeliefert werden kann,
werden nicht lieferbare Artikel in Rückstand genom-
men. Der Empfänger ist verpflichtet, die Sendung bei
Anlieferung durch Paketdienst, Spedition, Bahn,
Expressdienst, sowie bei Abholung auf Vollständig-
keit laut Frachtpapieren, Rollkarte etc. zu überprüfen.
Evtl. Fehlmengen sind auf den Frachtpapieren zu ver-
merken und unverzüglich schriftlich an UNIWHEELS
Trading (Switzerland) AG zu melden. Soweit die lt.
Frachtpapieren ausgewiesene Liefermenge (Anzahl
der Kartons) mit der Unterschrift des Empfängers als
vollständig erhalten unterschrieben wird, sind spä-
tere Fehlmengenansprüche gegen UNIWHEELS Tra-
ding (Switzerland) AG oder den Transporteur nicht
mehr möglich.

3. Lieferfristen
Vereinbarte Lieferfristen und -termine sind stets frei-
bleibend. Für die Einhaltung einer Lieferfrist haften
wir nur, wenn und soweit wir eine solche Haftung
ausdrücklich übernommen haben. Haftung für Lie-
fer verzögerungen seitens des Transporteurs bzw.
Beförderers übernehmen wir ebenfalls nicht. Nicht
rechtzeitige und/oder nicht erfolgte Abnahme der
Ware durch den Käufer, gleich aus welchem, von uns
nicht vertretbarem Grunde, berechtigt uns, dem Käu-
fer die nicht abgenommene Ware auf Kosten und
Gefahr des Käufers zuzusenden oder nach unserer
Wahl einzulagern und einschliesslich aller entstan-
denen Kosten und Nebenkosten als geliefert in Rech-
nung zu stellen.

4. Transportschäden
Der Empfänger ist verpflichtet, die Sendung bei An -
nahme auf sichtbare Mängel der Verpackung zu 
überprüfen. Soweit äusserlich Beschädigungen am
Verpackungskarton festzustellen sind, ist sofort der
Inhalt zu überprüfen. Jede Art von beschädigter 
Verpackung bzw. des Inhaltes muss vom Empfänger
auf jeden Fall auf dem Frachtbrief bzw. auf der Roll-
karte vermerkt werden. 
Ein Vermerk „Annahme unter Vorbehalt der späteren
Überprüfung“ ist im Schadensfalle entsprechend 
den Transportbedingungen nicht ausreichend. Bei 
der Reklamation von Transportschäden ist unbedingt
eine Kopie des Frachtbriefs/der Rollkarte mit dem
entsprechenden Vermerk in Kopie mit einzureichen.
Die Meldefrist für Transportschäden beträgt fünf
Arbeitstage. Nach Ablauf dieser Frist können Trans-
portschäden generell nicht mehr reklamiert werden.
Dies gilt auch für Räder, die bereits montiert und /oder
gefahren wurden.

5. Rücksendungen
Rücksendungen sind uns schriftlich mit genauer
Angabe des Beanstandungsgrundes vor dem Rück-
versand der Ware zu avisieren. Die Rückholung wird
durch uns mit Paketdienst oder Spedition veranlasst.
Für Rücksendungen, die ohne vorherige Avisierung
an uns erfolgen, behalten wir uns vor, die Annahme
zu verweigern. Weiterhin übernehmen wir nur die
Kosten, die uns bei eigener veranlasster Rückholung
entstanden wären. Bei Rücknahme von Neuware 
aus Kulanz berechnen wir Wiedereinlagerungs- und
Bearbeitungskosten von 20 % des Netto-Warenwer-
tes. Eventuell anfallende Frachtkosten gehen stets
zu Lasten des Rücksenders. Bereits montiert gewe-
sene bzw. gefahrene Räder können nicht zurückge-
nommen werden.

6. Reklamationen/Retouren
Felgen mit sichtbaren Fabrikationsmängeln können
nur dann beanstandet werden, wenn sie sich noch
im Originalkarton befinden und noch nicht montiert
oder gefahren wurden. Gewährleistungsansprüche
des Käufers verjähren innerhalb der gesetzlichen
Bestimmungen, mit Ausnahme des erweiterten Garan-
tieanspruchs gem. Nr. 7a) der AGB. Für berechtigte

Reklamationen behalten wir uns das Recht vor, nach
unserer Wahl Ersatz zu liefern, Nachbesserung an -
zubieten oder Gutschrift zu erteilen. Jede weitere 
Verbindlichkeit und evtl. Ansprüche auf Vergütung
von Folgeschäden, Transport- bzw. Arbeitslöhne oder
Montagekosten werden von uns nicht übernommen.
Beanstandungen berechtigen nicht zur Minderung
oder Zurückhaltung offener Rechnungsbeträge. Bei
der Rücksendung/Reklamation etwaig fehlendes Zu -
behör, Multipacks, Schrauben, etc., wird bei Gut-
schrifterteilung auf Basis der jeweils derzeit gül tigen
Preisliste in Abzug gebracht. In Fällen besonderer
Beanspruchung, wie z. B. bei Motorsportveranstal-
tungen oder bei Montage auf ein nicht gemäss CH-
Eignungserklärung freigegebenes Fahrzeug erlischt
jegliche Gewährleistung. Dies gilt auch, wenn an 
der von uns gelieferten Ware Veränderungen in ir -
gendeiner Art vorgenommen wurden.

7. Garantieansprüche
a) UNIWHEELS gewährt auf Leichtmetallfelgen mit
Herstelldatum ab dem 01.06.2007 in den Lackie-
rungen sterling-silber, polar-silber und titanium eine
erweiterte Garantie von 5 Jahren. Ausgeschlossen
von dieser erweiterten Garantie sind polierte, ver-
chromte sowie mehrteilige Räder. Im Übrigen gelten
die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften.
b) Ansprüche eines Vertragspartners wegen Verlet-
zung einer Garantie kommen nur in Betracht, wenn
UNIWHEELS gegenüber dem Vertragspartner eine
Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie aus-
drücklich schriftlich bestätigt hat und hierbei die je -
weilige Garantie als solche bezeichnet hat. Die
schriftliche Bestätigung kann durch die Übergabe
schriftlich vorformulierter Garantiebedingungen er -
setzt werden.
c) Vorbehaltlich der jeweiligen konkreten Garantie-
zusagen und/oder Garantiebedingungen kann der
Vertragspartner Schadensersatzansprüche wegen
Verletzung einer Garantie nur insoweit geltend ma -
chen, als der Vertragspartner durch die Garantie 
gerade gegen Schäden der eingetretenen Art ab -
gesichert werden sollte.

8. Garantiebedingungen
a) Für die Zuordnung des Leichtmetallrads zum 
Fahrzeug muss die CH-Typengenehmigungsnummer
be kannt sein. Insbesondere sind die Auflagen bzw. Hin  -
weise der ASA-Richtlinie Nr. 2a unbedingt zu beach-
ten. Nichtbeachtung führt zum Garantieausschluss.
b) Vor Montage der Leichtmetallräder sind die Auf-
nahmepunkte am Fahrzeug (Nabe, Stehbolzen und
Anlagefläche) gründlich von Rost und Schmutz zu
befreien. Ferner ist zu prüfen, dass keine Störstellen
auf der Radanschlussfläche am Kfz (z. B. Brems-
scheibenhalteschrauben/Sicherungsringe o. ä.) ein
planes Anliegen des Leichtmetallrades verhindern.
Die Verwendung reibungsreduzierender Mittel auf der
Radanschlussfläche, bzw. Radbefestigungsteilen ist
nicht zulässig. Die Lochkreisbohrungen dürfen beim
Aufschieben des Rades nicht beschädigt werden. Es
dürfen nur die von UNIWHEELS für das Fahrzeug vor-
geschriebenen Befestigungsteile verwendet werden.
Die Leichtmetallräder müssen mit einem Drehmo -
mentschlüssel angezogen werden. Bei der Verwen-
dung von Schlagschraubern ist zu beachten, dass
nur bis ca. 3/4 des vorgeschriebenen Wertes ange-
zogen werden darf, dann muss mit dem Drehmo -
mentschlüssel festgezogen werden. Nach den ersten
50 – 100 km müssen die Radschrauben nachgezo-
gen werden. Unsachgemässe Montage und Behand-
lung der Leichtmetallräder führen zum Ausschluss
der Garantie.
c) Die Leichtmetallräder sind regelmässig zu reini-
gen, insbesondere ist Streusalz und Bremsabrieb zu
entfernen. Die Reinigung hat jeweils in einem zeitli-
chen Abstand von ca. 2 Wochen zu erfolgen. Zur 
Reinigung dürfen keinesfalls aggressive Reinigungs-
mittel (z. B. laugen-/säure- /alkoholhaltige Reini-
gungs mittel oder acetonhaltige Lösungsmittel) ver-
 wendet werden. Bei Nichtvornahme der Reinigung
kann es zu Beschädigungen der Leichtmetallräder
kommen. Fehlende Reinigung bzw. falsche Reini -
gung der Felgen führt zum Garantieausschluss.
d) Kleine Beschädigungen, verursacht durch Stras-
sensplitt, Steinschlag oder ähnlichem, müssen sofort
mit Klarlack ausgebessert werden. Findet keine so -
fortige Ausbesserung statt, so beginnt eine unter-
wandernde Korrosion. Schäden, die auf mangelnde
Ausbesserung zurückzuführen sind, sind von der
Garantie ausgeschlossen.

e) Die Garantie ist ausgeschlossen, wenn beschä-
digte Leichtmetallräder wegen Lackmängeln oder
Unwuchten beanstandet werden, die auf einen Un -
fall, Bordsteinkante anfahren, feste Hindernisse über-
fahren oder ähnliches zurückzuführen sind. Wird 
eine Fremdlackierung (komplette Um- bzw. Neu -
lackierung) vorgenommen, so erlischt die Garantie
mit sofortiger Wirkung.

9. Zahlung
An uns nicht bekannte Besteller erfolgt die Lieferung
per Nachnahme oder Vorauskasse. Der Rechnungs-
betrag ist innerhalb 14 Tagen ab Rechnungsdatum
rein netto zahlbar, sofern nicht ausdrücklich andere
Zahlungsmodalitäten vereinbart wurden. Für Akzep-
te wird kein Skonto gewährt. Diskontspesen werden
vom Besteller getragen. Werden Schecks, Wechsel
oder sonstige Zahlungen nicht eingelöst, werden
sämtliche (auch noch nicht fällige) Forderungen aus
der Geschäftsbeziehung sofort fällig. In solchen Fäl-
len liefern wir in der Folgezeit nur noch gegen Nach-
nahme bzw. Vorkasse. Wechsel und Schecks werden
erfüllungshalber angenommen. Durch die Annahme
wird keine Stundung der Hauptforderung gewährt.
Werden mehrere Leistungen von UNIWHEELS Trading
(Switzerland) AG bezogen und sind daher mehrere
Kaufpreise zu entrichten, so werden Teilzahlungen
immer in der Reihenfolge der geschuldeten Kauf-
preiszahlungen verrechnet, gleich wie sie vom Käu-
fer bezeichnet werden.

10. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns an den von uns gelieferten Sachen
das Eigentum bis zur restlosen Kaufpreiszahlung und
bis zur Befriedigung aller sonstigen Forderungen aus
der Geschäftsbeziehung gegen den Käufer vor.
UNIWHEELS Trading (Switzerland) AG ist jederzeit
berechtigt, am jeweiligen Sitz bzw. Wohnort des Be -
stellers auf dessen Kosten einen Eigentumsvorbehalt
im Sinne von Art. 715 ZGB eintragen zu lassen, solan-
ge der Kaufpreis nicht vollständig bezahlt ist. Findet
eine Verbindung oder Vermischung der Vorbehalts-
ware mit uns nicht gehörender Ware statt, erwerben
wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis
des Rechnungswerts der Vorbehaltsware zum
Gesamtwert der neuen Sache. Der Käufer ist zur 
Weiterveräusserung und zur Weiterverarbeitung der
Vorbehaltsware im Rahmen eines ordnungsge-
mässen Geschäftsbetriebs berechtigt. Der Käufer 
tritt sämtliche Forderungen mit allen Nebenrechten
aus der Verwendung der Vorbehaltsware im Voraus
an uns ab. Wird Vorbehaltsware mit anderen, uns
nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, ver-
mischt oder vermengt, erfasst die Abtretung nur den
Erlösanteil, der unserem Miteigentumsanteil an der
Vorbehaltsware entspricht. Hat der Käufer die Forde-
rung im Rahmen des echten Factorings verkauft, so
tritt er die an ihre Stelle tretende Forderung gegen
den Factor an uns ab. Der Käufer ist zur Einziehung
der abgetretenen Forderung nur im ordnungsge-
mässen Geschäftsbetrieb ermächtigt. Auf unser 
Verlangen ist der Käufer verpflichtet, die Abtretung
sei nem Abnehmer anzuzeigen und uns die zur Gel-
tendmachung unserer Rechte erforderlichen Aus-
künfte zu geben und die notwendigen Unterlagen
auszuhändigen. Übersteigt der Wert der uns zuste-
henden Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt
um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des
Käufers oder eines durch unsere Übersicherung be -
einträchtigten Dritten zur Freigabe von übersteigen-
den Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet. 
Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware für uns unent-
geltlich und hat sie im erforderlichen Umfang gegen
Feuer, Diebstahl, etc. zu versichern. In Höhe des 
Rechnungswertes tritt der Käufer seine Entschädi-
gungsansprüche aus Schäden der vorgenannten 
Art an uns ab. Verpfändungen oder Sicherungsüber-
eignungen der Vorbehaltsware bzw. der abgetrete-
nen Forderungen sind unzulässig. Über Zugriffe auf
die Vorbehaltsware oder auf die abgetretenen For-
derungen sind wir unter Angabe des Pfandgläubi-
gers unverzüglich und umfassend zu benachrichtigen.
Kosten von Interventionen trägt der Käufer. Die Er -
mächtigung des Käufers zur Verfügung über die Vor-
behaltsware und zur Einziehung der abgetretenen
Forderungen erlischt bei Nichteinhaltung der Zah-
lungsbedingungen sowie im Falle eines Wechsel-
bzw. Scheckprotestes. In diesem Fall sind wir berech-
tigt, die Vorbehaltsware in Besitz zu nehmen bzw. die
abgetretenen Forderungen selbst einzuziehen. Hier-
aus entstehende Kosten gehen zu Lasten des Käu-

fers. Eine wesentliche Verschlechterung in den Ver-
 hältnissen des Käufers berechtigt uns, den Rücktritt
von allen laufenden Verträgen zu erklären. Nehmen
wir aufgrund des Eigentumsvorbehalts den Lieferge-
genstand zurück, so liegt nur dann ein Rücktritt vom
Vertrag vor, wenn wir dieses ausdrücklich erklären.

11. Haftung
Wir haften ausschliesslich nach diesen Bedingun-
gen. Alle in diesen Bedingungen nicht ausdrück-
lich zugestandenen Ansprüche, insbesondere auch 
Schadensersatzansprüche aller Art und gleich aus
welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglich -
keit, Verzug, Verletzung von vertraglichen Neben-
pflichten (einschliesslich Beratung und Erteilung von
Auskünften), Verschulden bei Vertragsschluss, uner-
laubte Handlung – auch soweit solche Ansprüche
im Zusammenhang mit Mängelansprüchen des Käu-
fers stehen – sind ausgeschlossen, es sei denn, dass
uns oder unseren Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder dass eine Ver-
letzung von Leben, Körper oder Gesundheit einge-
treten ist, oder dass sich ausnahmsweise eine
stren gere Haftung für uns aus dem Inhalt des Ver-
trages ergibt, insbesondere aus der Übernahme ei -
ner Garantie oder einem arglistigen Verschweigen
von Mängeln. Ansprüche auf der Grundlage des 
Produkthaftungsgesetzes, der Verletzung vertraglicher
Kardinalpflichten oder in sonstiger Weise vertrags-
wesentlicher Pflichten bleiben von dieser Haftungs-
beschränkung unberührt. 
Sämtliche Ansprüche gegen uns, gleich aus wel -
chem Rechtsgrund, verjähren spätestens in einem
Jahr, es sei denn, es liegt ein uns zurechenbares 
vorsätzliches oder arglistiges Verhalten vor. In die -
sen Fällen gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

12. Gerichtsstand
Gerichtsstand für sämtliche Verpflichtungen aus Lie-
ferung und Leistung, Wechsel- und Scheck-Protest
ist für beide Teile Zuchwil /SO, hilfsweise der Sitz 
unserer Gesellschaft, soweit es sich bei den Partei-
en um Kaufleute, juristische Personen des öffentli-
chen Rechts oder öffentlich-rechtliches Son der -
vermögen handelt. Massgeblich ist Schweizer Recht
wie es unter Inländern zur Anwendung kommt. Die
Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausdrücklich aus-
geschlossen.

13. Schlussbestimmungen
Der Käufer ist nur dann zur Aufrechnung berechtigt,
wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt
oder durch uns anerkannt wurden. Ein Zurückbehal-
tungsrecht steht dem Käufer nur zu, wenn sein
Anspruch rechtskräftig festgestellt oder durch uns
anerkannt ist. Änderungen bzw. Ergänzungen die -
ser Bedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt
auch für die Abbedingung des Schriftformerforder-
nisses. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedin-
gungen unwirksam sein, bleibt die Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen oder des jeweiligen Vertra-
ges hiervon unberührt.

Gerichtsstand ist Zuchwil, Kanton Solothurn, hilfs-
weise der Sitz unserer Gesellschaft, soweit es sich
bei den Parteien um Kaufleute, juristische Personen
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches
Sondervermögen handelt. Es gilt Schweizer Recht
wie es unter Inländern zur Anwendung kommt unter
ausdrücklichem Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Le tribunal compétent est Zuchwil, canton de Soleu-
re, ou le siège de notre société dès lors que les
parties sont des commerçants, des personnes ju -
ridiques de droit public ou un patrimoine de 
droit public. Les présentes Conditions générales 
sont soumises au droit suisse, tel qu'il est appliqué
à l'échelle nationale, à l'exclusion de la Conven -
tion des Nations Unies sur la vente internationale
de marchandises.

Place of jurisdiction is Zuchwil, Kanton Solothurn,
alternatively the registered seat of our company, to
the extent the purchaser is a merchant, legal enti-
ty or a public special fund. Swiss law shall apply
as applicable between Swiss domestic parties under
express exclusion of the applicability of the CISG.

UNIWHEELS Trading (Switzerland) AG
Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen 

– Diese Bedingungen gelten nicht gegenüber Verbrauchern –
Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote sowie unser gesamter Geschäftsverkehr erfolgen ausschliesslich aufgrund nachfolgender Bedingungen. 

Abweichende Bedingungen sowie etwaigen Einkaufsbedingungen wird hiermit ausdrücklich widersprochen. 
Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf dessen Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit ebenfalls ausdrücklich widersprochen.

Stand 14.05.2009



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 306
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.47059
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 306
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.47059
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU (300dpi --> 60erRaster)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


